
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau
1061 Wien, Linke Wienzeile 48-52

BEITRAGSGRUPPENSCHEMA und ÜBERSICHT

über die Beitragssätze und sonstigen Beiträge und Umlagen, die neben den Sozialversicherungsbeiträgen
und dem Arbeitslosenversicherungsbeitrag von der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau

für die Beamten der ÖBB eingehoben werden.

Stand: 1. Jänner 2014



BEAMTE - BEITRAGSNACHWEISUNG

UV AK IE

DN DG Ges. DN DG Ges. DG DN DG Ges. DN DN DG DG DN DG Ges.

AB Arbeitslosenversicherung bei Beamten 3,00 3,00 6,00 6,00 3,00 3,00 6,00 1

AB00 Verrechnungsgruppe für verminderte AlV-Beiträge der 
Dienstnehmer bei geringem Einkommen gem.    § 2a Abs. 1 Z1 
AMPFG (Entfall des DN-Anteils zur AlV) - (-3%) mon. 
Einkommen bis € 1.219,--

0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 2

AB01 Verrechnungsgruppe für verminderte AlV-Beiträge der 
Dienstnehmer bei geringem Einkommen gem.   § 2a Abs. 1 Z1 
AMPFG (Entfall des DN-Anteils zur AlV) - (-2%) mon. 
Einkommen über € 1.219,-- bis € 1.330,--

1,00 3,00 4,00 4,00 1,00 3,00 4,00 3

AB02 Verrechnungsgruppe für verminderte AlV-Beiträge der 
Dienstnehmer bei geringem Einkommen gem.   § 2a Abs. 1 Z1 
AMPFG (Entfall des DN-Anteils zur AlV) - (-1%) mon. 
Einkommen über € 1.330,-- bis € 1.497,--

2,00 3,00 5,00 5,00 2,00 3,00 5,00 4

KB Krankenversicherung bei Beamten 4,75 4,30 9,05 9,05 4,75 4,30 9,05 5

UB Unfallversicherung bei Beamten 1,36 1,36 0,00 1,36 1,36 6
1) inkl. Zusatzbeitrag gem. § 51b ASVG (0,5%) und Ergämzungsbeitrag gem. § 51e ASVG (0,1%)

UV AK IE

DN DG Ges. DN DG Ges. DG DN DG Ges. DN DN DG DG DN DG Ges.

KP Krankenversicherung bei Pensionisten 4,90 4,30 9,20 9,20 4,90 4,30 9,20 1
1) inkl. Zusatzbeitrag gem. § 51b ASVG (0,5%), § 73 ASVG (0,1%)  und § 472a ASVG (0,15%)

PENSIONISTEN - BEITRAGSNACHWEISUNG
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BEAMTE - VERSICHERTENMELDUNG

B01 B01u 
B01v 
B01w

ÖBB-Beamter definitiv

B02 ÖBB-Beamter provisorisch

B01u Für  Frauen und Männer, die das 58. Lebensjahr vor dem 
1.6.2011 vollendet haben, ab Beginn des folgenden 
Kalendermonates.                                                             
Vorherige BGR: B01 

B01v a) Für  Frauen (geb. vor dem 2.3.1954) nach Vollendung des 
maßgeblichen Mindestalters für eine vorzeitige Alterspension 
bei langer Versicherungsdauer;                                                            
b) Für Personen, welchen bereits eine im § 22 Abs. 1 AlVG 
genannte Leistung zuerkannt wurde bzw. für die die 
Anspruchsvoraussetzungen für die Zuerkennung einer Leistung 
nach § 22 Abs. 1 AlVG zutreffen, ab Beginn des folgenden 
Kalendermonates.                                                                                      
Vorherige BGR: B01,B01v   

B01x Für Frauen (geb. nach dem 1.3.1954) und Männer (geb. nach 
dem 1.6.1953), die das 60. Lebensjahr vollendet haben und 
Anspruchsvorausetzungen für die Zuerkennung einer Leistung 
nach § 22 Abs. 1 AlVG nicht zutreffen ab Beginn des folgenden 
Kalendermonates.                                                                             
Vorherige BGR: B01   

B01w a) Für Frauen (geb. vor dem 2.3.1954) und Männer (geb. vor 
dem 2.6.1953), die das 60. Lebensjahr vollendet haben;                                                                                                           
b) für Frauen (geb. ab dem 2.3.1954) und Männer (geb. ab dem 
2.6.1953), für die entweder die Anspruchsvorausetzungen für 
die Zuerkennung einer Leistung nach § 22 Abs. 1 AlVG vor dem 
63. Lebensjahr zutreffen oder die das 63. Lebensjahr vollendet 
haben, ab Beginn des folgenden Kalendermonates.                             
Vorherige BGR: B01, B01u, B01v, B01x   

P01 ÖBB-Pension

P02 ÖBB-Witwenpension

P03 ÖBB-Weisenpension

B13v

B13w

B13u B13v 
B13w

B13u Für  Frauen und Männer, die das 58. Lebensjahr vor dem 1.6.2011 
vollendet haben, ab Beginn des folgenden Kalendermonates.                                                                               
Vorherige BGR: B013

ÖBB-Beamter 2 SZ (Leitende)

BGR
weitere 

BGR
Personengruppe

BGR
weitere 

BGR
Personengruppe

PENSIONISTEN - VERSICHERTENMELDUNG

a) Für  Frauen (geb. vor dem 2.3.1954) nach Vollendung des 
maßgeblichen Mindestalters für eine vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer;                                                                          
b) Für Personen, welchen bereits eine im § 22 Abs. 1 AlVG genannte 
Leistung zuerkannt wurde bzw. für die die 
Anspruchsvoraussetzungen für die Zuerkennung einer Leistung nach 
§ 22 Abs. 1 AlVG zutreffen, ab Beginn des folgenden 
Kalendermonates.                                                                                      
Vorherige BGR: B013,B013v   

a) Für Frauen (geb. vor dem 2.3.1954) und Männer (geb. vor dem 
2.6.1953), die das 60. Lebensjahr vollendet haben;                                                                                                           
b) für Frauen (geb. ab dem 2.3.1954) und Männer (geb. ab dem 
2.6.1953), für die entweder die Anspruchsvorausetzungen für die 
Zuerkennung einer Leistung nach § 22 Abs. 1 AlVG vor dem 63. 
Lebensjahr zutreffen oder die das 63. Lebensjahr vollendet haben, ab 
Beginn des folgenden Kalendermonates.                                            
Vorherige BGR: B013, B013u, B013v, B013x   

B013

BGR
weitere 

BGR
Personengruppe

B13x Für Frauen (geb. nach dem 1.3.1954) und Männer (geb. nach dem 
1.6.1953), die das 60. Lebensjahr vollendet haben und 
Anspruchsvorausetzungen für die Zuerkennung einer Leistung nach § 
22 Abs. 1 AlVG nicht zutreffen ab Beginn des folgenden 
Kalendermonates.                                                                               
Vorherige BGR: B013   


